
Schule Diemtigtal: 

Gesuch Betreuung bei Abweichungen von Blockzeiten 

Gemäss Art. 11a Volksschulgesetz, BSG 432.210, müssen an allen Kindergärten 

und Volksschulen von Montag bis Freitag jeden Morgen während mindestens vier 

Lektionen Unterricht stattfinden. 

In vereinzelten Fällen kann es zu Abweichungen von den Blockzeiten kommen. 
Eltern für welche eine solche Abweichung ein Problem darstellt, können bis 
spätestens zwei Wochen vor der Abweichung ein schriftliches Gesuch an die 
Schulleitung stellen. Die Schulleitung wird in Zusammenarbeit mit der Tagesschule 
eine Betreuung für das Kind organisieren. 

Schülerin / Schüler 

Name: 
 
 

Vorname: Klasse: 
 

Datum / Unterschrift der Eltern: 

 

Abweichung Blockzeit 

Datum: 
 
 

Zeit: 

 

Betreuungsperson 

Name: Vorname: 
 

 

Hinweis 

Die Betreuung wird nur auf Gesuch hin organisiert. Sie ist für die Eltern kostenfrei. 

 


